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Planungshilfe - Kompensation Windenergie 

Kompensation von Eingriffen durch Windenergieanlagen 
Wie kann eine Gemeinde Kompensationsmaßnahmen durch Eingriffe von Windenergieanlagen 

sicherstellen? 

Ausgehend von der Regionalen Fachkonferenz der Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel am 

03.07.2018 in Neuruppin wurde dieses Dokument als eine Hilfestellung für Kommunen, welche 

Windenergieanlagen in ihren Gemeindegrenzen aufweisen und eine Möglichkeit eines Ausgleichs 

suchen, verfasst. Wie kann die Kommune sicherstellen, dass der Eingriff, der mit dem Bau von 

Windenergieanlagen verbunden ist, auch in enger räumlicher Nähe kompensiert wird. Anknüpfend 

an das Strategiepapier „Windenergie“, welches vom Regionalen Energiemanagement verfasst wurde, 

soll die Planungshilfe auf die Ergebnisse des Strategiepapieres aufbauen und einen Überblick über 

die Möglichkeiten von Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und in das 

Landschaftsbild aufzeigen.  

Oft werden Eingriffe durch Windenergieanlagen als Problem thematisiert und den Kommunen 

angetragen. Daher möchte die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel den Kommunen 

eine Hilfestellung geben, wie Eingriffe durch Windenergieanlagen ausgeglichen werden können. 

Außerdem sollen die Kommunen motiviert werden Kompensationsmaßnahmen umzusetzen, welche 

eine räumliche Nähe von Eingriff und Ausgleich aufweisen. Kompensationen können auch als 

Wertschöpfungsmaßnahme verstanden werden, wobei die Partizipation an der Wertschöpfung von 

Windanlagen in der Regel auf eine wirtschaftliche Beteiligung abzielt. 

Juristische Rahmenbedingungen für Kompensation 

Bei Bauprojekten gibt es je nach Begebenheit Eingriffe zum Beispiel in die Schutzgüter Boden, 

Wasser, Tiere und Pflanzen. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Verursacher eines 

unvermeidbaren Eingriffes in die Natur verpflichtet, die Beeinträchtigung auszugleichen oder zu 

ersetzen (§ 15 Bundesnaturschutzgesetz).  

Beeinträchtigung von Funktionen des Naturhaushaltes (Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere/Pflanzen, 

Klima) müssen gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt werden, dann spricht man von 

Realkompensation. Erst wenn Eingriffe nicht ausgeglichen werden können, dann müssen Ersatzgelder 

an die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg geleistet werden. 

In Brandenburg dient der Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Landwirtschaft zur Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch 

Windenergieanlagen, der Kompensationserlass Windenergie vom 31.1.2018, als Grundlage für die 

Eingriffsregelung.  

Nach dem Erlass sollen vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes unterlassen werden. 

Für unvermeidbare Beeinträchtigungen fallen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen an. Der Ausgleich 

bzw. der Ersatz muss die Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise und das 

Landschaftsbild ist landschaftsgerecht wiederherzustellen.  
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen auf die konkreten, im Einzelfall eingetretenen 

Beeinträchtigungen ausgerichtet sein. 

Zahlungshöhen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

Im Einzelfall sind Maßnahmen denkbar, die den Eingriff in das Landschaftsbild teilweise ausgleichen 

bzw. ersetzen können,  z.B. durch einen Rückbau anderer, gleichartiger Anlagen. Dementsprechend 

fallen in den meisten Fällen Ersatzzahlungen an, welche an die Stiftung Naturschutzfonds 

Brandenburg fließen und von dieser treuhänderisch verwaltet werden.  

Die Schwere des Eingriffs in das Landschaftsbild wird auf Grundlage der Erlebniswirksamkeit der 

betroffenen Landschaft (Wertstufen) und dem im Betrieb erreichten höchsten Punkt der Anlage 

(Anlagenhöhe) ermittelt, danach wird auch die Höhe der anfallenden Ersatzzahlungen bestimmt. 

Angaben zu den Wertstufen, welche im Erlass des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt 

und Landwirtschaft angegeben sind, können der Tabelle 1 entnommen werden. 

 

Tabelle 1 – Wertstufen und Zahlungswerte nach Erlebniswirksamkeit des Landschaftsbildes 

Quelle: Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (2018): Erlass des 

Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Kompensation von 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Windenergieanlagen (Kompensationserlass 

Windenergie). vom 31.1.2018. Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. 

Potsdam. 
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1. Beratung zu Kompensationsmaßnahmen 
 

Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit einer Beratung sollte immer am Anfang eines 

Projektes stehen. Sowohl die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg als auch die Flächenagentur 

Brandenburg bieten Beratungsleistungen an, die gerne in Anspruch genommen werden können.  

Die Flächenagentur versteht sich selber als Dienstleister für die Kommunen. Eine Beratungsanfrage 

sollte demnach auf jeden Fall gestellt werden. 

Eine andere Möglichkeit stellt die Unterstützungstätigkeit von Planungsbüros dar. Diese bieten 

Beratungs-, Begleitungsdienstleistungen, sowie die Ausarbeitung von Projekten der Kommune an.  

Besonders bei komplizierteren Vorhaben bietet sich eine Inanspruchnahme von Beratungsleistungen 

sehr an, um mögliche Fehler bei der Stellung von Förderanträgen und Umsetzungsfehler in der 

Projektierung zu vermeiden. 

 

Vorteile:  

 kostenlos oder kostengünstig  

 minimiert das finanzielle Risiko im  Vergleich zu einer Fehlplanung deutlich 

 begleitende Beratungsleistungen reduzieren oft die Projektumsetzungsdauer 

Nachteile:  

 eventuell zusätzliche Kosten 
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2. Kompensation mit Fördermitteln der Stiftung NaturSchutzFonds 

Brandenburg 
 

Besteht die Möglichkeit der Realkompensation nicht, muss eine Zahlung von Ausgleichs- und 

Ersatzmitteln erfolgen. Diese Ersatzzahlungen können wiederrum über Förderanträge bei der Stiftung 

NaturSchutzFonds Brandenburg abgerufen werden. 

Der Vorteil der Kompensationsform „Ersatzzahlungen“ ist die zeitliche und inhaltliche 

Unabhängigkeit von der Umsetzung des „Eingriff-Projektes“. Zudem besteht die Möglichkeit, die zur 

Verfügung stehenden Finanzmittel noch durch weitere Subventionen anderer Institutionen zu 

erweitern. In dem Zeitraum 2016/2017 sind in der Planungsregion Prignitz-Oberhavel insgesamt ca. 

1,4 Mio. Euro an Ersatzzahlungen aus Windenergieanlagen an die Stiftung geflossen. Diese Mittel 

sind regelmäßig auch wieder in Naturschutzprojekte in den entsprechenden Landkreisen 

zurückgeflossen. Auch aufgrund des Einsatzes weiterer Drittmittel übersteigt der Mitteleinsatz für 

Naturschutzprojekte die Einnahmen aus den Ersatzzahlungen aus Windenergieanlagen um ein 

Vielfaches.  

Förderprojekte mit Mitteln der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg können sehr vielfältige 

Maßnahmen umfassen. So können zum Beispiel Pflanzungen verschiedenster Art an 

landwirtschaftlichen Wegen oder Straßen, Gehölzpflanzungen in der offenen, genutzten 

Agrarlandschaft, Wiederherstellung von alten Fließgewässern bzw. deren alten Armen und 

Sanierungen oder Revitalisierungen von Stillgewässern gefördert werden. Eine größere Auswahl an 

Beispielmaßnahmen können der Tabelle 2 entnommen werden. 

Gehölze Wasserbauliche Maßnahmen Bauwerke für Tierarten zum 
Wandern, Nisten und Brüten 

Feldhecken im Biotopverbund Kleingewässerrenaturierungen 
zur Aufwertung von 
Amphibienlebensräumen 

Stationäre 
Amphibienleiteinrichtungen 

Baumreihen zur Aufwertung 
des Landschaftsbildes 

Fischaufstiegsanlagen zur 
Verbesserung der ökologischen 
Durchgängigkeit 

Fledermaus – 
Überwinterungsquartiere 

Gehölzinseln als Trittstein-
biotope im Biotopverbund 

Umbau von Sohlabstürzen in 
raue Rampen zur Verbesserung 
der Gewässerstrukturgüte 

Fledermaus – Wochenstuben 

Streuobstwiesen Wiedervernässung von Mooren 
zur Aufwertung seltener 
Lebensräume 

Storchenhorstsicherung 

Modellhafte Alleen Anschluss von Altarmen zur 
Erweiterung der 
Lebensraumvielfalt 

Schwalbenhäuser 

Initialpflege von Gehölzen wie 
Kopfweiden 

Strukturverbesserungen zur 
Förderung einer natürlichen 
Gewässermorphologie 

Spezieller Artenschutz 

Tabelle 2 – Förderfähige Beispielmaßnahmen mit Mitteln der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg  
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Ein großer Vorteil der Kompensation über Ersatzmittel ist, dass die Fördermittel ohne enge zeitliche 

und räumliche Bindung eingesetzt werden können. So lassen sich auch anspruchsvolle, nachhaltige 

Projekte umsetzen, die keinen direkten Bezug zu einem Eingriff in Natur und Landschaft aufweisen 

müssen.  

Welche Projekte sind nicht förderfähig?  

Bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung einer Förderung begonnene Maßnahmen oder 

Rechtspflichten z.B. aus der Eingriffsregelung sind nicht förderfähig. Eine Institutionelle Förderung ist 

ebenfalls ausgeschlossen. Ferner sind auch die dauerhafte Pflege von Maßnahmen oder 

wiederkehrende Maßnahmen, sowie Maßnahmenentkoppelte Planungen von der Förderung 

ausgeschlossen. Zudem sind Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit nicht förderbar. Außerdem 

können Gestaltungsmaßnahmen z.B. Dorfanger, Parkanlagen, Hausgärten, Rastplätze, Bänke, 

Naturlehrpfade, Wegebau und Gebäude nicht mit Mitteln der Stiftung finanziert werden.  

Was fördert die Stiftung nicht?    

Bereits begonnene 
Maßnahmen 

Umweltbildung Maßnahmenentkoppelte 
Planung 

Institutionelle Förderung Dauerpflege, wiederkehrende 
Maßnahmen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Rastplätze, Bänke, 
Naturlehrpfade, Wegebau, 
Gebäude 

Gestaltungsmaßnahmen z.B. 
Dorfanger, Parkanlagen, 
Hausgärten 

Rechtspflichten z. B. aus der 
Eingriffsregelung  
 

Tabelle 3 – Nicht förderbare Maßnahmen mit Mitteln der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 

Vorteile:  

 zeitliche Unabhängigkeit der Maßnahme in Bezug zum Eingriff  

 räumliche Ungebundenheit der Maßnahme in Bezug zum Eingriff 

 Projekte und Maßnahmen gefördert mit Mitteln der Stiftung lassen sich mit anderen 

Förderprojekten verbinden -> höhere Akquise von Finanzmitteln möglich 

Nachteil:  

 leicht eingeschränkte Vielfalt an zur Auswahl stehenden Kompensationsmaßnahmen  

 nicht die volle Hoheit bei der Planung 

 gegebenenfalls keine direkte räumliche Nähe von Eingriff und Kompensationsmaßnahme 
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Beispiel Wegbepflanzungen 

 

Abbildung 1 – Wegbepflanzung Zustand vorher      Abbildung 2 – Wegbepflanzung neu angelegt 

Quelle: Agrar- und Umweltplanung, Hermann Wiesing   Quelle: Agrar- und Umweltplanung, Hermann Wiesing 

 

Abbildung 3 – Wegbepflanzung Endzustand   

Quelle: Agrar- und Umweltplanung, Hermann Wiesing 

Beispiel Wiederanschluss alter Flussarme          

 

Abbildung 4 – Wiederanschluss alter Flussarm 

Quelle: Agrar- und Umweltplanung, Hermann Wiesing 
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Beispiel Etablierung eines Dorfteiches 

 

Abbildung 5 – Etablierung eines Dorfteiches / Sees 

Quelle: Agrar- und Umweltplanung, Hermann Wiesing 

Beispiele Region 

 Pflanzung einer dreireihigen Hecke bei Menz, NABU Landesverband Brandenburg 

 Revitalisierung Schmelzwasserrinne Plänitz, Agrargenossenschaft Plänitz eG 

 Kopfschnitt in der Maulbeerallee bei Zernikow, Initiative Zernikow e.V. 

 Alleepflanzung an der L 17 zwischen Marwitz und Eichstädt, Landesbetrieb Straßenwesen 

 Wildrettungshügel zum Biberschutz , WBV Prignitz 

 Wiesenvogel-Schutzmaßnahmen, Förderverein Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-

Brandenb. 

 Uferaufweitung an der Karthane bei Groß Lüben, WBV Prignitz 

 

Abbildung 6 – Seite Links - Restaurierung des Dorfteichs Keller, GUV "Oberer Rhin/Temnitz"  

Abbildung 7 – Seite Rechts - Pflanzung einer Streuobstwiese in Altglobsow, Biohof KEPOS Altglobsow 

Quelle: Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
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3. Kompensation in Kooperation mit der Flächenagentur Brandenburg 
 

Die Flächenagentur bevorratet mehrere, oftmals zertifizierte Gebiete, in denen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden und langfristig gesichert sind. Diese Gebiete der 

Flächenagentur sind unterteilt in Parzellen und eine Kompensation eines Bauvorhabens kann auf 

einer Parzelle oder gleich mehreren Parzellen (je nach Intensität der notwendigen Kompensation) 

umgesetzt werden.  

Hintergrund: Unter Flächenpools und Ökokonten versteht man in Anlehnung an §16 BNatSchG die 

Bevorratung von Flächen für bzw. mit Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen (Realkompensation). 

Eine Aufteilung einer solchen Fläche in Parzellen ist am Beispiel des Flächenpools in Kremmen in 

Abbildung 8 ersichtlich. 

 

Abbildung 8 - Parzellenaufteilung am Beispiel Flächenpool in Kremmen 

Quelle: Flächenagentur Brandenburg 
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Die Kompensation über die Flächenagentur ist eine einfache Möglichkeit Kompensation zu betreiben, 

da die Fläche und auch die möglichen Kompensationsmaßnahmen bereits vorhanden sind. In der 

Region gibt es derzeit Flächenpools in Kremmen, Zehdenick, Krewelin, Zempow, Heinrichsdorf, 

Königsberger See und in Elbe/Löcknitz. Die Einzelheiten der möglichen Projekte in den jeweiligen 

Flächenpools der Region können den folgenden Tabellen und der Karte entnommen werden. 

Pool Kremmen Pool Kloster Zehdenick Pool Wehr Krewelin 

65 ha Extensivierung 17 ha Streuobstbestand 0,15 ha Wiederanschluss 
Altarm 

6,5 ha Pflanzung   

17,5 ha Komplexmaßnahmen 
(Linumhorst) 

  

Tabelle 4 - Flächenpools der Flächenagentur im Landkreis Oberhavel 

Pool Zempow Pool Heinrichsdorf Pool Königsberger See 

43 ha Extensivierung 15 ha Extensivierung 37 ha 
Extensivierung/Nutzungsaufgabe 

5,5 ha Pflanzung 1,5 ha Pflanzung  
Tabelle 5 - Flächenpools der Flächenagentur im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

Pool Elbe/Löcknitz   

19 ha Extensivierung   

7,0 ha Pflanzung   

20 ha Komplexmaßnahmen 
(u.a. Pflanzgarten Wustrow) 

  

Tabelle 6 - Flächenpool der Flächenagentur im Landkreis Prignitz 

  

Abbildung 9 - Karte der Flächenpools in Brandenburg 

Quelle: Flächenagentur Brandenburg 
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Zudem besteht die Möglichkeit auch außerhalb der bereits vorhandenen Flächenpools in 

Kooperation mit der Flächenagentur Kompensation zu betreiben. Die Agentur kann beraten und 

unter Umständen auch neue Flächen akquirieren. Eine Projektidee mit der Agentur zu besprechen ist 

daher definitiv zu empfehlen.  

Darüber hinaus versteht sich die Flächenagentur Brandenburg als Dienstleister für die Kommunen. 

Die Referentin Frau Schöps von der Regionalen Fachkonferenz betonte, dass man immer auf der 

Suche nach neuen Projekten sei. 

Vorteile:  

 Kompensationsflächen schon vorhanden -> geringer Aufwand für Antragsteller 

 Kompensationsmaßnahmen / -projekte schon vorhanden -> geringer Aufwand für 

Antragsteller 

 räumliche Ungebundenheit in Bezug auf den Eingriff  

 langfristige Verwaltung und Kontrolle (25 Jahre) 

Nachteile:  

 Flächenpools nicht in jeder Kommune der Region vorhanden 

 leicht eingeschränkte Auswahl an Kompensationsmaßnahmen 

 nicht die volle Hoheit bei der Planung 

 in der Regel keine räumliche Nähe von Eingriff und Kompensationsmaßnahme 
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Beispiele Projekte mit der Flächenagentur 

Beispiel Flächenpool Krewelin 

 

Abbildung 10 – Beispiel Wehr Krewelin Flächenagentur – Wiederanschluss eines Altarms  

Quelle: Flächenagentur Brandenburg 

Beispiel Klostergarten Zehdenick 

  

Abbildung 11 – Beispiel Klostergarten Zehdenick Flächenagentur -  Errichtung einer Streuobstwiese 

Quelle: Flächenagentur Brandenburg 
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4. Kompensationsmaßnahmen über die Bauleitplanung  
 

Eine Bauleitplanung, mit dem zusätzlichen Instrument der Städtebaulichen Verträge birgt die 

Möglichkeit, vielfältige Ausgleichs- beziehungsweise Kompensationsmaßnahmen festlegen zu 

können. So lassen sich über eine Bauleitplanung zum Beispiel auch der Abbruch von Gebäuden 

(Wohnblöcke, Stallanlagen, Werkstatthallen und Garagenkomplexe) und die Herstellung von 

Teichanlagen mit diesen Instrumenten festsetzen und finanzieren.  

Zudem können gängige Maßnahmen wie die Errichtung von Streuobstwiesen, die Errichtung von 

Alleen, der Erhalt oder die Herstellung von Nist- und Lebensräumen für geschützte Tierarten (z.B. für 

Rauchschwalben, Fledermäuse und Zauneidechsen) umgesetzt werden.  

Über die Bauleitplanung und die städtebaulichen Verträge lassen sich Kompensationsmaßnahmen in 

der vollen Hoheit der Gemeindevertretung festlegen. Zugleich gewährleistet die Bauleitplanung ein 

hohes Maß an Öffentlichkeit und Beteiligung in der Gemeinde. 

Wichtig bei einer Kompensation über die Bauleitplanung ist, dass die Bebauungsplanung erweitert 

werden muss durch Städtebauliche Verträge, um die Maßnahmen festsetzen bzw. durchsetzen zu 

können. Im 1. Städtebaulichen Vertrag sollte geregelt sein, dass der Satzungsbeschluss unter dem 

Vorbehalt steht, dass vor dem Satzungsbeschluss der 2. Städtebauliche Vertrag geschlossen und 

rechtswirksam sein muss. Der 2. Städtebauliche Vertrag  regelt die Kostenübernahme 

städtebaulicher Maßnahmen und Maßnahmen zur ökologischen Kompensation, einschließlich 

späterer Pflegemaßnahmen und Kostenbeteiligungen zur Nutzung der Gemeindewege durch den 

Vorhabenträger. 

Zu beachten ist, falls der 2. Städtebauliche Vertrag nicht abgeschlossen wird, kann das 

Bauleitplanverfahren abgebrochen werden, ohne dass der Vorhabenträger aufgrund des 

Planungsabbruches und trotz des fortgeschrittenen Planungsstandes, finanzielle oder sonstige 

Entschädigungsansprüche anmelden kann. 

Vorteile:  

 höchste Vielfalt an Kompensationsmaßnahmen möglich 

 unter anderem sind auch Abbrüche von Gebäuden und die Errichtung von Teichen umsetzbar 

 volle Hoheit der Gemeindevertretung 

 hohes Maß an Öffentlichkeit und Beteiligung in der Gemeinde möglich 

 verbindliche Festlegung der räumlichen Nähe zwischen Eingriff und 

Kompensationsmaßnahme 

Nachteile:  

 voraussichtlich höherer Verwaltungsaufwand  

 zeitlich und räumliche Gebundenheit in Bezug zum Eingriff 

 durch die Bauleitplanung anfänglich höherer finanzieller Aufwand 
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In den folgenden Abbildungen lassen sich regionale Beispiele für festgelegte 

Kompensationsmaßnahmen erkennen. So wurde in Wolfshagen ein Wohnblock abgerissen und 

Garagen wurden als Reserve für späteren Ausgleich vorgehalten. In Groß bzw. Klein Woltersdorf 

wurde unter anderem über die Bauleitplanung die Herstellung einer Teichanlage als Kompensation 

festgelegt. 

  

Abbildung 12 – Kompensation über die Bauleitplanung – Beispiel Wolfshagen – Abbruch – Quelle: Plankontor Stadt und 
Land GmbH 

  

Abbildung 13 – Kompensation über die Bauleitplanung – Beispiel Groß / Klein Woltersdorf – Teichanlage, Allee und 
Nisthilfen – Quelle: Plankontor Stadt und Land GmbH 
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Zusammenfassung 
 

Eine Kompensation für einen Eingriff in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild kann auf 

vielfältige Art und Weise erfolgen. Alle hier dargestellten Kompensationsvarianten haben ihre Vor- 

und Nachteile. Die Kompensation mit dem wahrscheinlich geringsten Aufwand ist die Kompensation 

über Ersatzzahlungen in Kooperation mit der Flächenagentur. Maßnahmen mit Hilfe der 

Flächenagentur und der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg sind aber etwas eingeschränkt. 

Nicht jede denkbare Maßnahme lässt sich mit Ersatzzahlungen umsetzen. Eine vollständige Hoheit 

über die Festlegung und den Zugriff auf die größte Auswahl an Maßnahmen erhält man über die 

Festsetzungen über die Bauleitplanung. Allerdings ist diese meist auch am aufwendigsten.  

Eine Beteiligung der Kommunen an der Wertschöpfung ist über die Kompensation von Eingriffen 

möglich. Über Förderanträge oder eine Bauleitplanung lassen sich viele interessante Projekte 

verwirklichen.  

Diese förderlichen Projekte lassen sich jedoch nicht ohne Zutun der Kommunen beziehungsweise 

deren Vertretern verwirklichen. Ein mutiges und aktives Handeln ist an dieser Stelle gefragt. Lassen 

Sie sich beraten und seien Sie mutig, viele Projekte und Maßnahmen sind verwirklichbar.  
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Beratungsleistung 

Windkraftanlage  
in der Gemeinde 

 
Kompensation über die Flächenpools der 

Flächenagentur Brandenburg 
 
Vorteile:  

 Kompensationsflächen schon 
vorhanden -> geringer Aufwand für 
Antragsteller 

 Kompensationsmaßnahmen / -
projekte schon vorhanden -> geringer 
Aufwand für Antragsteller 

 räumliche Ungebundenheit in Bezug 
auf den Eingriff  

 langfristige Verwaltung und Kontrolle 
(25 Jahre) 

Nachteile:  

 Flächenpools nicht in jeder Kommune 
der Region vorhanden 

 leicht eingeschränkte Auswahl an 
Kompensationsmaßnahmen 

 nicht die volle Hoheit bei der Planung 

 in der Regel keine räumliche Nähe 
von Eingriff und 
Kompensationsmaßnahme 

 

 
Kompensation über Fördermittel der 

Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
 

Vorteile:  

 zeitliche Unabhängigkeit der 
Maßnahme in Bezug zum Eingriff  

 räumliche Ungebundenheit der 
Maßnahme in Bezug zum Eingriff 

 Projekte und Maßnahmen gefördert 
mit Mitteln der Stiftung lassen sich 
mit anderen Förderprojekten 
verbinden -> höhere Akquise von 
Finanzmitteln möglich 

Nachteil:  

 leicht eingeschränkte Vielfalt an zur 
Auswahl stehenden 
Kompensationsmaßnahmen  

 nicht die volle Hoheit bei der 
Planung 

 gegebenenfalls keine direkte 
räumliche Nähe von Eingriff und 
Kompensationsmaßnahme 

 
Kompensation über die Bauleitplanung 

 

Vorteile:  

 höchste Vielfalt an 
Kompensationsmaßnahmen möglich 

 unter anderem sind auch Abbrüche 
von Gebäuden und die Errichtung 
von Teichen umsetzbar 

 volle Hoheit der 
Gemeindevertretung 

 hohes Maß an Öffentlichkeit und 
Beteiligung in der Gemeinde möglich 

 verbindliche Festlegung der 
räumlichen Nähe zwischen Eingriff 
und Kompensationsmaßnahme 

 

Nachteile:  

 voraussichtlich höherer 
Verwaltungsaufwand  

 zeitlich und räumliche Gebundenheit 
in Bezug zum Eingriff 
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